
Zuwendungsbestätigungen

Grunddaten

Empfangende Kirchengemeinde

Höhe der Zuwendung

Ausschließliche Verwendung
(begünstigter Zweck)Zweckbindung = Spenderwille = Nicht veränderbar

Name und Wohnort des Spenders

Verinfachter
Zuwendungsnachweis

Quelle: § 50 Abs 2 EStDV

< 200 EUR

Einzahlungsbeleg

Buchungsbestätigung Bank

X mal x EUR p. J. gesamt > 200 €Spendenbescheinigung

Lastschriftverfahren =
Spendenbescheinigung empfehlenswert
(Nachweise ansonsten aufwändig)

Mustervordrucke

e-mip

Geldzuwendung

Sachzuwendung

Sammelzuwendung

Unterschrift

Willenserklärung der Kirchengemeinde

§ 1 KVVGZuständig für die Gelder ist der KVR

§ 14 Abs 1 KVVG

Vorsitzender/stellv. Vorsitzender

Weiteres Mitglied

KVR-Siegel

Praxis

Pfarrer

Pfarrsiegel

Ansonsten Vollmacht notwendig

Buchung

Jede Geldspende einzeln

Liste bei Spenden für große Hilfswerke

Bei Spenden für Dritte
Vollständige Nachverfolgung
Verwendung nötig

Haftung

Spender genießt Gutglaubensschutz

Haftung gegenüber FinAmt
30 Prozent ESt/KSt

15 Prozent GewSt
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